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Geltungsbereich, Vertragsabschluss

. Sofern keine abweichende Vereinbarung im Einzelfall schriftlich getroffen ist, gelten die nachstehenden Allgemeinen

Vertragsbedingungen der Media Frankfurt GmbH (nachstehend ,Media“ genannt) als Vertragsinhalt.

Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen haben auch fir alle zukiinftigen Geschéftsbeziehungen Giiltigkeit, selbst
wenn sie nicht nochmals ausdriicklich vereinbart werden.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Kunden (nachstehend als ,Vertragspartner‘ bezeichnet) von Media werden
nicht Vertragsinhalt, auch wenn Media ihnen nicht ausdriicklich widerspricht. Soweit Allgemeine Geschéftsbedingun-
gen des Vertragspartners nicht mit den nachstehenden Allgemeinen Vertragsbedingungen tibereinstimmen, ist der
Vertragspartner verpflichtet, Media rechtzeitig vor Vertragsabschluss ausdriicklich und schriftlich darauf hinzuweisen,
dass er die Allgemeinen Vertragsbedingungen der Media nicht akzeptiert. Unterbleibt ein solcher Hinweis, so ver-
zichtet der Vertragspartner auf die Geltendmachung seiner entgegenstehenden Geschaftsbedingungen.

Samtliche Angebote und Leistungen von Media richten sich ausschlieBlich an als Unternehmen handelnde Kaufleute
im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des 6ffentlichen Rechts oder &ffentlich-rechtliche Sonder-
vermogen.

Alle Angebote von Media sind freibleibend, sofern in dem Angebot nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt wird.
Vertragsabschlisse und sonstige Vereinbarungen werden erst durch die Annahme des Angebotes von Media durch
den Vertragspartner im Wege der Vertragsunterzeichnung und durch die darauf folgende Zuriicksendung des von
Media gegengezeichneten Vertragsexemplars verbindlich. Falls kein derartiges von Media gegengezeichnetes Ver-
tragsexemplar zurlick gesendet wird, werden Vertragsabschliisse und sonstige Vereinbarungen mit Beginn der von
Media geschuldeten Leistungserbringung verbindlich.

Leistungen von Media

. Media stellt ihren Vertragspartnern Werbetrager zur werblichen Nutzung zur Verfigung und bietet dartiber hinaus

Service- sowie Produktionsleistungen an. Alle Leistungen von Media erfolgen ausschlieRlich geméaR den Inhalten
des Angebots von Media sowie diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen. Bei Widerspriichen zwischen den Inhal-
ten dieser Vertragsgrundlagen gelten vorrangig die Inhalte des Angebots von Media und sodann die Bestimmungen
dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen.

Aus organisatorischen Griinden behélt sich Media vor, den Beginn einer Werbekampagne um bis zu 3 Werktage zu
verschieben, es sei denn, ein Fixtermin ist gesondert vereinbart. Die Dauer der Kampagne bleibt hiervon unberihrt.
Media entsorgt, soweit keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen wurden, Ausstellungsstiicke und Werbemittel
(nachfolgend insgesamt auch als ,Werbemittel* bezeichnet) des Vertragspartners bzw. fir den Vertragspartner pro-
duzierte Werbemittel kostenlos nach Beendigung des Vertrages bzw. nach einem wahrend der Vertragslaufzeit
durchgefuhrten Motivwechsel. Winscht der Vertragspartner die Aushandigung der Werbemittel, ist dies Media
schriftlich 14 Werktage vor Vertragsende bzw. vor dem Motivwechsel mitzuteilen. Die Werbemittel sind in diesem
Fall innerhalb von 7 Werktagen nach Vertragsende bzw. Motivwechsel vom Vertragspartner abzuholen, nach Ablauf
dieser Frist hat Media das Recht der Entsorgung.

Dem Vertragspartner ist es bekannt, dass insbesondere aufgrund der Besonderheiten des Flughafenbetriebs kurz-
fristige Beeintrachtigungen der Werbung auftreten kdnnen. Kurzfristige Beeintrachtigungen der Werbung von insge-
samt bis zu 5 % der Vertragslaufzeit, h6chstens jedoch bis zu 17 Kalendertage pro Vertragsjahr, berechtigen den
Vertragspartner nicht zur Geltendmachung von Anspriichen gegentiber Media (insbesondere nicht zur Aufrechnung
mit Gegenforderungen und nicht zur Reduzierung bzw. Zurtickbehaltung falliger Entgelte).

Media ist zu Teilleistungen (zeitversetzte Uberlassung einzelner Chargen der vereinbarten Zahl der Werbetrager
bzw. produzierten Werbemittel) berechtigt, es sei denn, die Teilleistungen haben im Verhaltnis zur vertraglich verein-
barten Leistung einen so geringen Umfang, dass an ihnen aus sachlichen, objektiv zu bewertenden Griinden kein
Interesse des Vertragspartners besteht. Das vertraglich vereinbarte Entgelt wird im Falle von Teilleistungen entspre-
chend anteilig reduziert (ggf. auch unter Beriicksichtigung eines etwaigen Verzugsschadens des Vertragspartners im
Rahmen der Bestimmungen dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen zur Haftung). Kurzfristige Beeintrachtigungen
gemaf vorstehendem Absatz gelten hierbei nicht als Entgelt-reduzierende bzw. Verzugsbegriindende Teilleistung.
Aufrechnungs- und Zuriickbehaltungsrechte stehen dem Vertragspartner nur zu, wenn seine Gegenanspriiche
rechtskraftig festgestellt, unbestritten oder von Media anerkannt sind. Au3erdem ist der Vertragspartner zur Aus-
tibung eines etwaigen Zuriickbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhaltnis beruht.

Soweit es sich nicht um einen bereits in vorstehender Ziffer 2.4 geregelten Fall handelt, fihren Falle von héherer
Gewalt oder unvorhergesehene Ereignisse (insbesondere Betriebs- und Verkehrsstérungen, Schwierigkeiten in der
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Energieversorgung oder in der Belieferung durch Vorlieferanten, Maschinendefekte, Unfall, Streiks, Aussperrungen,
Brand, Beschlagnahme), die auBerhalb des Willens und/oder der Einflusssphére der Vertragsparteien liegen, nach
Wahl von Media dazu, dass sich entsprechend der Ausfallzeit entweder die Leistungszeit verlangert oder der Vergii-
tungsanspruch von Media anteilig reduziert. Media wird diese Wahl danach treffen, ob eine Verlangerung der Leis-
tungszeit dazu fuhren wiirde, dass ggf. eine Vermarktung der Werbetréger an Dritte nach Ende der fest vereinbarten
Vertragszeit beeintrachtigt wird. Falls der Vertrag gemaf ausdriicklicher Vereinbarung auf bestimmte Fixtermine
begrenzt ist (z. B. Oster- oder Weihnachtsspecial), ist eine Verlangerung der Leistungszeit nur mit Zustimmung des
Vertragspartners moglich. Derartige Ereignisse berechtigen erst dann zur Kiindigung des jeweiligen Auftrages, wenn
der kiindigenden Partei ein weiteres Abwarten nicht mehr zugemutet werden kann; ein weiteres Abwarten gilt im
Regelfall nach mehr als 10 % der fest vereinbarten Vertragslaufzeit, in jedem Falle aber nach 6 Wochen ab Eintritt
der Ausfallzeit als unzumutbar. Weitergehende Anspriiche des Vertragspartners, insbesondere auf Schadensersatz
bestehen nicht.

Durch eine vom Vertragspartner zu vertretende Leistungsstérung, insbesondere eine unterlassene oder verspatete
Anbringung von Werbemitteln, wird weder die Vertragsdauer noch die Zahlungsverpflichtung der vereinbarten Ent-
gelte beeintrachtigt.

Besondere Bestimmungen fiir Produktionsleistungen

Soweit die Parteien nach Mal3gabe des Angebots von Media vereinbart haben, dass Media fur den Vertragspartner
Werbemittel herstellt, gelten ergénzend folgende Bestimmungen:

Inhalte, Beschaffenheit

Die Inhalte und Motive der zu produzierenden Werbemittel werden vom Vertragspartner rechtzeitig vorgegeben,
wobei der Vertragspartner die Bestimmungen dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen zu den ,Anforderungen an
Werbemittel* einzuhalten hat.

Im Ubrigen ist fiir die Beschaffenheit der produzierten Werbemittel das Angebot von Media bzw. — soweit vorhanden
— die Produktbeschreibung maf3geblich. Eine dartiber hinausgehende Beschaffenheit ist nicht geschuldet. Eine sol-
che Verpflichtung kann der Vertragspartner insbesondere nicht aus anderen Darstellungen von Werbemitteln in 6f-
fentlichen AuRerungen oder in der Werbung herleiten, es sei denn, Media hat die dariiber hinausgehende Beschaf-
fenheit ausdricklich schriftlich bestatigt.

Eigentumsvorbehalt

Die Werbemittel bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung der Vergiitung aus dem Vertrag (einschlief3lich der Entgelte
fur die Nutzungstiberlassung der Werbetrager) Eigentum von Media.

Bei Zugriffen Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Sachen ist der Vertragspartner verpflichtet, auf das
Eigentum von Media hinzuweisen und Media unverziglich zu informieren. Sicherungstibereignungen, sicherungs-
halber erfolgende Ubertragungen von Nutzungsrechten und Pfandungen sind unzulassig.

Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch Media erlischt das Recht des Vertragspartners zur weiteren
Nutzung der Uberlassenen Werbemittel. Eine etwaige Riicknahme der Sachen durch Media erfolgt immer nur sicher-
heitshalber. In keinem Fall liegt darin ein Ricktritt vom Vertrag, auch wenn Teilzahlungen gestattet wurden. Auch ist
Media dann berechtigt, die Sachen freihandig zu verauf3ern oder versteigern zu lassen. Weitergehende Anspriiche
auf Schadensersatz, insbesondere entgangenen Gewinn bleiben vorbehalten.

Media verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der Wert der Sicherheiten die zu
sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % Ubersteigt.

Nutzung der von Media produzierten Werbemittel nach Vertragsablauf

Nach Ablauf des Vertrages Uber die Bereitstellung der Werbetréger steht es dem Vertragspartner frei, auch tiber von
Media produzierte Werbemittel zu verfugen, sofern sich diese Werbemittel unter Beachtung vorstehender Ziffer 3.2.
im Eigentum des Vertragspartners befinden. Der Vertragspartner wird dabei jedoch beachten, dass die von Media
produzierten Werbemittel speziell fiir die Installation/Montage am vertraglich vereinbarten Standort hergestellt wer-
den. Der Vertragspartner ist daher allein verantwortlich fiir eine ggf. nach Vertragsende erfolgende Nutzung der
Werbemittel (insbesondere auch fiir Geeignetheit, Tragféhigkeit, Stabilitat, Statik, Materialverschleif etc.).
Mitwirkungspflichten des Vertragspartners

. Der Vertragspartner hat auf seine Kosten alle Anstrengungen zu unternehmen, um Media eine reibungslose Leis-

tungserbringung zu ermdglichen und alles zu unterlassen, was die Tatigkeit erschweren oder unmdglich machen
konnte. Er wird zu diesem Zweck Media samtliche erforderlichen Werbemittel, ggf. erforderliche Vorlagen fir die
Produktion von Werbemitteln, Unterlagen und Informationen unverzuglich sowie unentgeltlich zur Verfigung stellen.
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Der Vertragspartner wird insbesondere rechtzeitig, spatestens aber 10 Werktage vor Beginn der Werbekampagne,
die von ihm gewiinschte Zuweisung des einzelnen Werbemittels zum jeweiligen Werber-trdger an Media tibermitteln.
Erkennt der Vertragspartner, dass eigene Angaben und Anforderungen fehlerhaft, unvollstandig, nicht eindeutig oder
nicht durchftihrbar sind, hat er dies und die ihm erkennbaren Folgen Media unverziiglich mitzuteilen.

Der Vertragspartner hat insbesondere von ihm zu stellende Werbemittel spatestens 5 Werktage vor Beginn der
Werbekampagne Media zur Verfiigung zu stellen. Versaumt der Vertragspartner dies, so wird sich Media um den
rechtzeitigen Aushang der Werbemittel bemiihen, ohne hierzu verpflichtet zu sein.

Der Vertragspartner hat sich tber die wesentlichen Funktionsmerkmale der Werbetrager informiert und ist dafur ver-
antwortlich, dass die Werbetréger seinen Vorstellungen, Wiinschen und Bediirfnissen entsprechen. Der Vertrags-
partner ist insbesondere verantwortlich dafir, dass die Werbetréager fiir den Einsatz der Werbemittel geeignet sind.
Insbesondere obliegt es dem Vertragspartner zu beurteilen, ob die Werbetrager fur diese Werbemittel vor allem auch
im Hinblick auf den Wert der Werbemittel hinreichend sicher sind (z. B. gegen Diebstahl, Einbruch, Sachbeschéadi-
gung).

Der Vertragspartner ist nur mit vorheriger ausdriicklicher und schriftlicher Zustimmung von Media befugt, am Flugha-
fen Arbeiten selbst durchzufiihren bzw. durch Dritte in seinem Auftrag durchfiihren zu lassen. Fir diesen Fall ist der
Vertragspartner an die Vorgabe des Flughafenbetreibers gebunden, dass Arbeiten am Flughafen nur durch vom
Flughafenbetreiber autorisierte Fachfirmen erfolgen dirfen, die bestimmte Voraussetzungen (bspw. Fachkunde-
nachweis, Haftpflichtversicherung) erfullen missen.

Eingriffe in Anlagenteile der Haustechnik (z. B. Klima-, Sanitér-, Schalttechnik-/Elektro-, Fernmelde- und Entrau-
chungs- bzw. Brandschutzanlagen) dirfen aus Sicherheitsgriinden, vorbehaltlich der vorherigen ausdrticklichen

und schriftlichen Zustimmung der Media, nur durch diese selbst bzw. durch von dieser ausgewéhlite und beauftragte
Unternehmen durchgefihrt werden.

Entgelte

. Das im Vertrag vereinbarte Entgelt gilt fir die erste Vertragsperiode. Mit Beginn einer weiteren Vertragsperiode

gelten die von Media jeweils verodffentlichten Vertragspreise.

Media berechnet zusatzlich die Kosten fir die Produktion der Werbemittel sowie weitere Kosten fiir vereinbarte
Produktions- und Serviceleistungen.

Samtliche Betrége verstehen sich zuzuglich einer ggf. anfallenden Mehrwertsteuer. Bei Rechnungen tber vertrags-
mafig vereinbarte Leistungen, welche ohne Mehrwertsteuer berechnet werden, behalt sich Media insbesondere vor,
die Mehrwertsteuer zum gesetzlich giltigen Satz zuziiglich eventueller gesetzlicher oder behérdlicher Zuschlage
nach zu berechnen, sofern sich die Haltung der Finanzverwaltung zu dem jeweiligen Sachverhalt geandert haben
sollte oder eine Betriebsprifung dies ergeben sollte.

Falligkeit, Verzug

RegelmaRig wiederkehrende vom Vertragspartner zu entrichtende Entgelte sind jeweils fur ein Vierteljahr im Voraus
sofort ohne jeden Abzug fallig, und zwar zum Ersten des Monats des jeweiligen Vierteljahres. Bei Verzug sind Zin-
sen in gesetzlicher Hohe zu entrichten. Weitergehende Schadensersatzanspriiche aufgrund Verzugs bleiben unbe-
ruhrt. Dartiber hinaus ist Media berechtigt, bei Verzug tiber den Werbetrager anderweitig zu verfiigen.

Pfandrecht

Die Parteien vereinbaren, dass Media wegen aller Forderungen aus diesem Vertrag ein Pfandrecht an den vom
Vertragspartner gestellten Werbemitteln zusteht.

Haftung fir Mangel bei Produktionsleistungen (, Gewéahrleistung*)

. Liegt ein Mangel an von Media produzierten Werbemitteln vor, so wird Media nach eigener Wahl nachbessern oder

nachliefern (,Nacherfullung“). Media kann die gewéhlite Art der Nacherfullung oder die gesamte Nacherfiillung
verweigern, wenn sie nur mit unverhaltnismégigen Kosten méglich ist. Im Falle der Nachlieferung wird Media die
betroffenen Werbemittel am Werbetrager austauschen und die zu diesem Zwecke erforderlichen Aufwendungen
tragen, soweit diese sich nicht dadurch erhéhen, dass die Nachlieferung zu einem anderen als dem vertraglich ver-
einbarten Standort der Werbemittel verbracht werden soll. Liefert Media zum Zweck der Nacherfillung ein mangel-
freies Werbemittel, so ist Media berechtigt, das mangelhafte Werbemittel zuriickzunehmen.

Ist Media zur Nacherftillung nicht bereit oder nicht in der Lage, oder verzégert sich diese Giber angemessene Fristen
hinaus aus Griinden, welche Media zu vertreten hat, oder schlagt in sonstiger Weise die Nacherfullung fehl, so ist
der Vertragspartner im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, seine Rechte aus Rucktritt bzgl. der Pro-
duktionsleistungen oder Minderung und Schadensersatz geltend zu machen. Eine fristlose Kiindigung des Vertrags-
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partners aus wichtigem Grund beziiglich der tberlassenen Werbetrager wegen Nichtgewéhrung des vertragsmafi-
gen Gebrauchs ist ebenfalls erst zuldssig, wenn Media ausreichende Gelegenheit zur Méngelbeseitigung gegeben
wurde und diese fehlgeschlagen ist.

Uber die Nacherfiillung, das Riicktritts- bzw. Kiindigungsrecht und die Minderung hinausgehende Anspriiche des
Vertragspartners, insbesondere Schadensersatzanspriiche einschlie3lich entgangenen Gewinns oder wegen sons-
tiger Vermdgensschaden des Vertragspartners, bestehen nur in dem Umfang der Bestimmungen dieser Allgemei-
nen Vertragsbedingungen zur Haftung.

Die Gewahrleistungsfrist betrégt ein Jahr gerechnet ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

Media trifft keine Verpflichtung, wenn ein Mangel auf ein Verhalten des Vertragspartners zurtickzufuihren ist.
Haftung

Fir die Haftung von Media sowie fur die eigene Haftung ihrer Mitarbeiter, Erflllungs- und Verrichtungsgehilfen —
gleich aus welchem Rechtsgrund — gelten folgende Regelungen:

Die Haftung von Media fiir Schadensersatz wird wie folgt beschrankt:

Media haftet der Hohe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden fir die
leicht fahrlassige Verletzung von Kardinalpflichten (d. h. von wesentlichen Pflichten, deren Erfullung von Media ge-
schuldet wird und fir die Erreichung des Vertragsziels von eminenter Bedeutung ist, bzw. deren Einhaltung von
Media geschuldet wird und deren Verletzung dazu fiihren kann, dass die Erreichung des Vertragszweckes gefahrdet
wird);

Media haftet nicht fur die leicht fahrlassige Verletzung sonstiger Pflichten.

Fur die Falle der anfanglichen Unméglichkeit haftet Media, wenn ihr das Leistungshindernis bekannt war oder die
Unkenntnis auf grober Fahrlassigkeit beruht.

Die Verjahrungsfrist fur Anspriiche auf Schadensersatz gegen Media betrégt ein Jahr gerechnet ab dem gesetz-
lichen Verjahrungsbeginn, es sei denn, der Schaden wurde vorsatzlich herbeigefihrt.

Die vorstehenden Haftungsausschliisse, -beschréankungen und -begrenzungen gelten nicht fir Anspriiche nach dem
Produkthaftungsgesetz sowie bei Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit.
Media haftet nicht fur die Beschéadigung oder das Abhandenkommen von an oder in den Werbetragern angebrach-
ten Werbemitteln, es sei denn, dies ist von Media oder ihren Erfiillungs- bzw. Verrichtungsgehilfen zu vertreten. Dem
Vertragspartner wird empfohlen, die Werbemittel auf eigene Kosten selbst zu versichern.

Media tbernimmt keinerlei Haftung fur eine nach Vertragsende erfolgende Nutzung der von ihr produzierten Werbe-
mittel durch den Vertragspartner an einem anderen Standort. Falls Dritte Media wegen méglicher Schaden in An-
spruch nehmen, die aus der Nutzung der Werbemittel durch den Vertragspartner nach Vertragsende resultieren, ver-
pflichtet sich dieser, Media von jeglicher Haftung freizustellen und Media die Kosten zu ersetzen, die dieser wegen
einer solchen Schadensverursachung entstehen.

Media tibernimmt keine Haftung gegeniiber dem Vertragspartner oder Dritten, wenn der Schaden auf dem Verhalten
des Vertragspartners oder seiner Erfiillungs- bzw. Verrichtungsgehilfen beruht. Insbesondere tibernimmt Media in
diesen Fallen keine Haftung fiir Schaden aus VerstéRen gegen offentlich-rechtliche Schutzvorschriften oder aus Ver-
stoBen gegen die jeweils geltende Flughafenbenutzungsordnung oder Richtlinien und Anweisungen des Flughafen-
betreibers. Der Vertragspartner hat sich hierliber eigenstéandig zu informieren. Auch im Ubrigen ist ein Mitverschul-
den des Vertragspartners diesem anzurechnen.

Werden Schadensersatzanspriiche erhoben, so missen sie innerhalb von 3 Monaten nach schriftlicher Ablehnung
durch Media klageweise geltend gemacht werden. Eine spatere Geltendmachung ist ausgeschlossen, es sei denn,
dass innerhalb der Frist ein selbstandiges Beweisverfahren eingeleitet wurde.

Uberlassung an Dritte

Der Vertragspartner ist zur Gebrauchsuberlassung des Werbetragers an Dritte ohne ausdriickliche und schriftliche
Zustimmung von Media nicht berechtigt.

Vertragslaufzeit

Der Vertrag wird fir die vertraglich vereinbarte Laufzeit abgeschlossen. Wird keine feste Laufzeit genannt, so wird
der Vertrag fur eine Laufzeit von 12 Monaten abgeschlossen.

. Vorbehaltlich einer ausdriicklichen abweichenden Vereinbarung endet der Vertrag automatisch mit Ablauf der ge-

man der vertraglich bzw. geman Ziffer 11.1 vereinbarten Laufzeit, ohne dass es einer gesonderten Erklarung einer
der Parteien bedarf.
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Media ist berechtigt, das Vertragsverhéltnis insgesamt oder teilweise bezogen auf einzelne Werbetrager jederzeit
mit einer Frist von 2 Wochen zu kiindigen, soweit der jeweilige Flughafenbetreiber dies aus baulichen, verkehrstech-
nischen oder sonstigen wichtigen Griinden verlangt. Ein wichtiger Grund ist auch dann gegeben, wenn der Flugha-
fenbetreiber aus objektiv nachvollziehbaren Griinden einen oder mehrere Werbetrager einer anderen flughafenspe-
zifischen Nutzung zufiihren will und eine Wahrnehmung seiner Kernfunktion als Flughafenbetreiber nur mit einer
Entfernung der betroffenen Werbetrager maglich ist. Sofern der Vertrag nur teilweise bezogen auf einzelne Werbe-
trager gekiindigt werden sollte, bemiihen sich die Parteien, sie baldméglichst durch gleichwertige Werbetrager zu
ersetzen, wobei die Kosten firr Deinstallation, Transport und Installation der Werbemittel am Ersatzwerbetrédger von
Media getragen werden. Ein bereits im Voraus gezahltes Entgelt ist von der Media anteilig entsprechend dem Dif-
ferenzzeitraum zwischen dem vereinbarten Vertragsende und der vorzeitigen Vertragsbeendigung zuriickzuerstat-
ten, soweit nicht ein Ersatz durch gleichwertige Werbetrager erfolgt. Weitergehende Anspriiche des Vertragspartners
gegen Media oder den jeweiligen Flughafenbetreiber aus einer vorzeitigen Kiindigung sind ausgeschlossen.

Das Recht zur fristlosen Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt unbertihrt. Media ist insbesondere zur fristlosen
Kundigung des Vertrages berechtigt, wenn der Vertragspartner trotz Mahnung langer als einem Monat mit der Zah-
lung von Entgelten in Hohe eines Betrages von mindestens einem Monatsentgelt in Verzug geréat oder die Werbung
nicht in der vertraglich festgelegten Form durchgefiihrt oder nachtraglich ohne Zustimmung von Media geéndert
wird.

. Media ist des Weiteren zur fristlosen Kiindigung dieses Vertrages im Rahmen der 8§ 109 Abs. 2, 112, 119 InsO be-

rechtigt, wenn tber das Vermégen des Vertragspartners das Insolvenzverfahren eréffnet oder ein Insolvenzverfah-
ren mangels Masse abgelehnt wird. Entsprechendes gilt, wenn der Vertragspartner die Eréffnung des Insolvenzver-
fahrens beantragt hat und seine Zahlungen einstellt.

. Media ist weiter zur fristlosen Kiindigung des Vertrages berechtigt, wenn dem Vertragspartner die Gewerbeerlaubnis

(z. B. nach § 35 GewO) entzogen wird.

Media ist ferner zur fristlosen Kundigung dieses Vertrages berechtigt, wenn der Vertragspartner gegen Ziffer 4.5
(Eingriffe in die Haustechnik etc.) verstoRt, indem er insbesondere ohne Zustimmung der Media oder eigenmachtig
bauliche Arbeiten an den dort genannten haustechnischen Einrichtungen vornimmt.

Jede Kundigung bedarf der Schriftform.

Anforderungen an Werbemittel, Rechte Dritter

Der Vertragspartner steht dafir ein, dass die von ihm verwendeten Inhalte, Motive und (auch von Media fur den
Vertragspartner produzierte) Werbemittel frei von Rechten Dritter (z. B. Ur-heber-, Lizenz-, Patent-, oder sonstige
Schutzrechte) sind, die einer vertragsgemaRen Nutzung entgegenstehen, sowie rechts- und vertragskonform sind.
Die Werbemittel mussen den gesetzlichen und behérdlichen Anforderungen in Deutschland und insbesondere den
sonstigen Anforderungen auf dem jeweiligen Flughafen entsprechen, wie z. B. den brandschutzrechtlichen Vorschrif-
ten und Auflagen sowie der Flughafenbenutzungsordnung und Allgemeinen Flughafenordnung. Die Bindung des
Vertragspartners an die Flughafenbenutzungsordnung und die Allgemeine Flughafenordnung erstreckt sich auch auf
fortgeschriebene, angepasste Versionen der vorstehenden Regelwerke, wenn und soweit durch diese entweder
bereits bestehende Pflichten des Vertragspartners konkretisiert oder nach billigem Ermessen geman §§ 315 ff. BGB
geanderten offentlich-rechtlichen Erfordernissen angepasst werden. Die Rechte des Vertragspartners aus den

§§ 315 ff. BGB, insbesondere im Falle der offensichtlichen Unbilligkeit der angepassten Versionen der vorstehenden
Regelwerke, bleiben unberiihrt. Die Inhalte von Werbemafl3nahmen diirfen nicht im Widerspruch zu den Zielen und
Aufgaben des jeweiligen Flughafens stehen. Die Werbemittel bzw. — im Falle einer Produktion durch Media — die
Vorlagen sind Media rechtzeitig, spatestens aber 10 Werktage vor Produktionsbeginn der Werbemittel (auch im Falle
der Beistellung der Werbemittel durch den Vertragspartner), zum Zwecke der gestalterischen und flughafenbetrieb-
lichen Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung ist innerhalb einer Frist von 8 Werktagen zu erteilen und darf
nicht ohne sachlichen Grund verwehrt werden. Media ist jedoch nicht verpflichtet, die Inhalte der Werbung auf még-
liche RechtsverstoRe zu tiberpriifen; insbesondere enthélt eine von Media erteilte Genehmigung keine Bestétigung,
dass die Werbung auf RechtsverstoRRe geprift wurde und frei von RechtsverstoRRen ist. Sollte Media Kenntnis von
der offensichtlichen Rechtswidrigkeit einer Werbemafinahme erlangen, wird sie den Vertragspartner hiervon unver-
zuglich in Kenntnis setzen. Ggf. ist Media berechtigt, aber nicht verpflichtet, Werbemittel bzw. deren Produktion zu-
riickzuweisen und Werbemittel auf Kosten des Vertragspartners zu entfernen, wenn sie den Anforderungen dieses
Absatzes nicht entsprechen bzw. der jeweilige Flughafenbetreiber dies nach MaRgabe der Bestimmungen dieser
Allgemeinen Vertragsbedingungen fordert.

Sollten Dritte Media wegen méglicher Rechtsverstof3e in Anspruch nehmen, die aus den vom Vertragspartner ver-
wendeten Inhalten und Motiven sowie aus den Werbemitteln resultieren, verpflichtet sich der Vertragspartner, Media
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von jeglicher Haftung freizustellen und Media die Kosten zu ersetzen, die dieser wegen der moglichen Rechtsverlet-
zung entstehen. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, Media von Rechtsverteidigungskos-
ten (z. B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollsténdig freizustellen. Die Parteien haben einander unverzuglich schriftlich
zu benachrichtigen, wenn gegen sie Anspriiche wegen derartiger Rechtsverstoe erhoben werden. Die Freistellung
gilt nicht im Falle der Erhebung von Anspriichen durch Dritte aufgrund einer Nutzung der Werbemittel durch Media
selbst oder Dritte infolge einer Verwertung der Werbematerialien nach Mafl3gabe der Ziffern 3.2 und 7.

Sollten Motive nach Beendigung des Vertrages nicht mehr verwendet werden dirfen, hat der Vertragspartner dies
Media schriftlich spatestens 14 Werktage vor Vertragsende mitzuteilen.

Sonstige Veranstaltungen, Promotions

Media erlésst Richtlinien und Hinweise zur Durchfiihrung von Promotions. Promotions dirfen nur auf der Grundlage
dieser jeweils bei Vertragsabschluss geltenden Richtlinien und Hinweise durchgefiihrt werden, die dann Bestandteil
dieses Vertrages sind.

Provisionen

Eine Agenturprovision fur die Vermittlung oder den Abschluss eines Vertrages entsteht nur aufgrund ausdriicklicher
und schriftlicher Vereinbarung. Derartige Agenturprovisionen werden in der vereinbarten Hohe erst nach Zahlung
des vereinbarten Vertragsentgeltes fallig. Wird der Vertrag nicht oder nur teilweise erfillt, entfallt oder reduziert sich
eine Agenturprovision entsprechend.

Verschwiegenheitspflicht, Geschaftsdaten

Media und der Vertragspartner verpflichten sich, fir die Dauer des Vertrages und dariiber hinaus strengstes Still-
schweigen Uiber den Vertragsinhalt, Produkt und Produktinformationen, spezielle Erkenntnisse tber firmeninterne
Angelegenheiten sowie sonstige Geschaftsunterlagen und -daten zu bewahren und an Dritte nur mit dem ausdriick-
lichen schriftlichen Einverstandnis der jeweiligen anderen Partei weiterzugeben. Diese Verpflichtung ist Dritten, ins-
besondere Arbeitnehmern, ausdrticklich aufzuerlegen.

Media und der Vertragspartner bleiben Eigentimer der jeweiligen eigenen Geschaftsunterlagen sowie Inhaber be-
stehender und zukiinftiger Urheber- sowie sonstiger Schutzrechte an diesen Geschaftsunterlagen (insbesondere
Patent-, Geschmacks-, Gebrauchs- und Markenrechte etc.). Die Rechtsinhaberschaft schlief3t insbesondere das
gesamte Know-how, Ressource- und Entwicklungsberichte, Anregungen, Ideen, Entwirfe, Gestaltung, Muster,
Modelle, Konzepte etc. ein.

Schlussbestimmungen

Der Vertragspartner darf — vorbehaltlich der Abtretung von Geldforderungen geméan § 354 a HGB — einzelne Rechte
dieses Vertrages sowie den Vertrag im Ganzen nicht auf Dritte Gibertragen, es sei denn, Media erteilt hierzu
ausdricklich ihre schriftliche Zustimmung.

Die Nichtwahrnehmung eines vertraglichen Rechtes gilt nicht als Verzicht auf das betreffende Recht, es sei denn,
dass dies dem anderen Vertragspartner vom Inhaber des Rechtes ausdriicklich und in schriftlicher Form mitgeteilt
wird.

Erflllungsort ist der Sitz von Media. Soweit der Vertragspartner Kaufmann i. S. d. Handelsgesetzbuches, juristische
Person des 6ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtliches Sondervermégen ist, wird als ausschlieflicher Gerichts-
stand fur alle sich aus dem Vertragsverhaltnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten (einschlieBlich
Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse) der Sitz von Media vereinbart. Dies gilt auch fur das gerichtliche Mahn-
verfahren sowie fiir Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, sowie fir Personen, die nach
Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben oder deren
Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist. Media ist berechtigt, einen
Rechtsstreit auch am gesetzlichen Gerichtsstand anhangig zu machen.

Fir diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Regelungen des internatio-
nalen Privatrechts. Das UN-Ubereinkommen iiber Vertrage iiber den internationalen Warenkauf (CISG) findet keine
Anwendung.

Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen sind in deutscher und englischer Sprache verfasst. Rechtsgiiltig und allein
verbindlich ist jedoch nur die deutsche Fassung.

Mindliche Nebenabreden sind unwirksam. Abweichende oder erganzende Bedingungen sowie Anderungen dieses
Vertrages einschlieRlich dieser Schriftformklausel gelten nur, wenn sie schriftlich vereinbart und ausdriicklich als An-
derung oder Ergénzung gekennzeichnet werden.

Durch die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen wird
die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen nicht bertihrt.



	Allgemeine Vertragsbedingungen (1) –�gültig ab 01.12.2011
	Allgemeine Vertragsbedingungen (2) –�gültig ab 01.12.2011
	Allgemeine Vertragsbedingungen (3) –�gültig ab 01.12.2011

